
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/10/24 83/17/0046
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.10.1986

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §13 Abs3;

VwGG §62;

Rechtssatz

Ein zeitlich beschränkter Fristerstreckungsantrag schiebt die Verp7ichtung zur Vornahme der Verfahrenshandlung

höchstens, also sofern nicht eine geringere Erstreckung verfügt wird, bis zum beantragten Endtermin auf.
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